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Beschluss-Nr. 2007-31/153 
Beschluss über den Abwägungsbeschluss zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der 
Gemeinde Esperstedt (Stand: 2. Entwurf vom 28.06.2007) 
Beschlusstext 
Auf der Grundlage des §1 Abs. 3 und § 5 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 
1997 (BGBl. I S. 2141) in der zuletzt gültigen Fassung i. V. m. § 233 Abs. 1 Satz 1 und § 244 Abs. 2 
BauGB Überleitungsvorschriften für das Europarechtsanpassungsgesetz Bau i. V. m. § 44 Abs. 3 Nr. 18 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 5. Oktober 1993 GVBl. LSA., S. 
568) in der zuletzt gültigen Fassung beschließt der Gemeinderat von Esperstedt: 

1.    Die während des Aufstellungsverfahrens des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes  
       „Windenergie“ der Gemeinde Esperstedt vorgebrachten Hinweise und Anregungen von 
       Bürgern (Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB), die Stellungnahmen der beteiligten Träger 
       öffentlicher Belange und der beteiligten Nachbargemeinden sowie die sonstigen öffentlichen  
       und privaten Belange (gemäß § 4 Abs. 2 BauGB) hat der Gemeinderat gemäß § 1 Abs. 6 
       BauGB mit folgendem Ergebnis geprüft und abgewogen: 
 
1.1.  Während der Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurden Bedenken, Hinweise und  
         Anregungen zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ und der Begründung  
         schriftlich oder zur Niederschrift gegeben, die berücksichtigt werden: 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange Datum Stellungnahme 
1. Kreisverwaltung Saalekreis 

Kreisplanungsamt 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

04.09.2007 

1.5 Kreisverwaltung Saalekreis 
Bauamt 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

04.09.2007 

1.8 Kreisverwaltung Saalekreis 
Ordnungsamt/ SG Brand- und Katastrophenschutz, 
Rettungswesen 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

04.09.2007 

2.05 Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Naturschutzbehörde (Ref. 407) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

12.09.2007 

2.2 Landesverwaltungsamt Halle 
Raumordnung/Landesentwicklung (Ref. 309) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

02.10.2007 

7. Landesamt für Umweltschutz 
Reideburger Str. 47 
06116 Halle/Saale 

11.09.2007 

10. Wehrbereichsverwaltung Ost 
Postfach 1149 
15331 Straußberg 

07.09.2007 

12. Landesbetrieb Bau 
Niederlassung Süd 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle /Saale 
 
 
 
 

14.09.2007 
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13. DEGES Deutsche Einheit Fernstraßen Planungs und 

Bau GmbH 
Zimmerstr. 54 
10117 Berlin 

13.09.2007 

22. Verbundnetz Gas AG 
Maximilianallee 4 
04129 Leipzig 

21.08.2007 

 
1.2.      Während der Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurden Bedenken, Hinweise und 
             Anregungen zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ und der Begründung 
            schriftlich oder zur Niederschrift gegeben, die nur teilweise berücksichtigt werden: 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange Datum Stellungnahme 
1.1 Kreisverwaltung Merseburg-Querfurt 

Untere Naturschutzbehörde 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

04.09.2007 

1.7 Kreisverwaltung Saalekreis 
Straßenverkehrsamt/Untere Verkehrsbehörde 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

04.09.2007 

2./5. Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Luftfahrtbehörde (Ref. 307) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

12.09.2007 

3. Regionale Planungsgemeinschaft Halle 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

13.09.2007 

4. Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Süd 
Müllnerstr. 59 
06667 Weißenfels 

10.09.2007 

 
1.3.     Während der Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurden Bedenken, Hinweise und 
            Anregungen zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ und der Begründung 
            schriftlich oder zur Niederschrift gegeben, die nicht berücksichtigt werden: 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange Datum Stellungnahme 
 keine  

 
1.4.      Während der Beteiligung gemäß und § 4 (2) BauGB haben die nachstehenden Träger 
             öffentlicher Belange keine Einwände zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan  
             „Windenergie“  
 

Nr. Träger öffentlicher Belange Datum Stellungnahme 

1.2 Kreisverwaltung Saalekreis 
Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

04.09.2007 

1.3 Kreisverwaltung Saalekreis 
Untere Wasserbehörde 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 
 
 
 

04.09.2007 
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1.4 Kreisverwaltung Saalekreis 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

04.09.2007 

1.6 Kreisverwaltung Saalekreis 
Bauordnungsamt 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

04.09.2007 

2.01 Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Abfallbehörde (Ref. 401) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

12.09.2007 

2.02 Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Immissionsschutzbehörde (Ref. 402) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

 
12.09.2007 

2.03 Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Behörde für Wasserwirtschaft (Ref. 404) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

12.09.2007 

2.04 Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Behörde für Abwasser (Ref. 405) 
Willi-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

12.09.2007 

6. Landesamt für Geologie und Bergwesen 
Köthener Str. 34 
06118 Halle/Saale 

14.09.2007 

9. Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Maxim-Gorki-Str. 13 
061154 Halle/Saale 

17.09.2007 

11. Landesbetrieb Bau 
Zöberitzer Str. 10 
06118 Peißen 

14.08.2007 

14. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Merseburger str. 196 
06110 Halla/Saale 

14.08.2007 

18. DB Services  
Immobilien GmbH 
Brandenburger Str. 1 
04103 Leipzig 

10.09.2007 

20. MIDEWA 
Niederlassung  
Mansfelder Land-Querfurter Platte 
Am Wolferöder Weg 22 
06295 Eisleben 

21.08.2007 

21. Envia Verteilnetz GmbH 
Steinkreuzweg 9 
06618 Naumburg 

27.08.2007 

23. MITGAS 
Postfach 200552 
06006 Halle/Saale 

30.08.2007 

24. Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH 
Nauendorfer Str. 46 
04860 Torgau 
 
 
 

14.08.2007 
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25. Vattenfall Europe  
Transmission GmbH 
PF 040280 
10061 Berlin 

06.09.2007 

29. Gemeinde Stedten 
über VGem. Seegebiet Mansfelder Land 
Pfarrstr. 8 
06317 Röblingen am See 

27.08.2007 

31. Stadt Schraplau über VGem. Weida-Land 
Hauptstr. 43 
06268 Nemsdorf-Göhrendorf 

07.08.2007 

32. Gemeinde Obhausen über VGem. Weida-Land 
Hauptstr. 43 
06268 Nemsdorf-Göhrendorf 

07.08.2007 

 
1.5.    Während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wurden von Bürgern Bedenken,  
           Hinweise und Anregungen zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ und der 
           Begründung schriftlich oder zur Niederschrift gegeben, die bei der weiteren Planung nur 
           teilweise berücksichtigt werden können: 

Nr. Bürger Datum Stellungnahme 
 keine  

 
1.6.     Während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wurden von Bürgern Bedenken, 
            Hinweise und  Anregungen zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ und  
            der Begründung schriftlich oder zur Niederschrift gegeben, die bei der weiteren Planung  
           nicht berücksichtigt werden können: 
  

Nr. Bürger Datum Stellungnahme 
 keine  

 
2.        Der Gemeinderat geht davon aus, dass diejenigen Träger öffentlicher Belange sowie 
            Bürger, die bis zum heutigen Datum keine Stellungnahme zum Planentwurf abgaben,  
            keine Hinweise und Anregungen vorzubringen haben. Folgende Träger öffentlicher  
            Belange haben zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ keine  
           Stellungnahme abgegeben: 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange Datum Stellungnahme 
8. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 

Richard-Wagner-Str. 9 
06114 Halle/Saale 

ohne 

15 Landesfortbetrieb, Forstbetrieb Süd 
Karl-Marx-Str. 66 
06528 Obersdorf 

ohne 

16. Unterhaltungsverband Wipper-Weida“ 
Am Vogts Garten 3 
06308 Klostermannsfeld 

ohne 

17. Finanzamt Eisleben 
Bahnhofsring 10a 
04103 Lutherstadt Eisleben 

ohne 

19. Deutsche Telekom AG, T-Com 
Postfach 2100 
39096 Magdeburg 
 
 
 
 

ohne 
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26. Trink- und Abwasserzweckverband „Untere Weida“ 
Schulstr. 1 
06279 Schraplau 

ohne 

27. Polizeidirektion Merseburg 
Polizeirevier Merseburg-Querfurt 
PF 1554  
06205 Merseburg 

ohne 

28. Agrarunternehmen Barnstädt e.G. 
Dornstr. 39 
06268 Nemsdorf-Göhrendorf 

ohne 

30. Gemeinde Dornstedt über VGem Würde-Salza,  
Am Busch 19 
06179 Teutschenthal 

ohne 

 

3.         Die Anregungen der Träger öffentlicher Belange und der Bürger (siehe  
            Abwägungsprotokoll in der Anlage) wurden in der Begründung eingearbeitet. 
 

4.         Folgende Anlagen sind Bestandteil des Abwägungsbeschlusses: 
      usammenstellung des Abwägungsmaterials, Gewichtung der Belange und Ergebnis der  

            Abwägung (Tabelle) 
 

5.        Der Bürgermeister wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange, Bürger und 
           Nachbargemeinden, die Hinweise und Anregungen vorgebracht haben, von dem 
           Abwägungsergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Die nicht 
           berücksichtigten Hinweise und Anregungen sind bei der Vorlage des Planes zur 
           Genehmigung mit einer Stellungnahme der Gemeinde beizufügen. 
 
Esperstedt, 2007-12-17 
 
Pohl 
Bürgermeister 
 
 
Beschluss-Nr. 2007-31/154 
Beschluss über den Abwägungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 2 „Windpark Esperstedt“ der  
Gemeinde Esperstedt (Stand: 2. Entwurf vom 28.06.2007) 
Beschlusstext 
Auf der Grundlage des §1 Abs. 3 und § 9 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 
1997 (BGBl. I S. 2141) in der zuletzt gültigen Fassung i. V. m. § 233 Abs. 1 Satz 1 und § 244 Abs. 2 
BauGB Überleitungsvorschriften für das Europarechtsanpassungsgesetz Bau i. V. m. § 44 Abs. 3 Nr. 18 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 5. Oktober 1993 GVBl. LSA., S. 
568) in der zuletzt gültigen Fassung beschließt der Gemeinderat von Esperstedt: 

1.     Die während des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplans Nr. 2 „Windpark Esperstedt“ 
        der Gemeinde Esperstedt vorgebrachten Hinweise und Anregungen von Bürgern (Beteiligung 
        gemäß § 3 Abs. 2 BauGB), die Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentlicher Belange 
        und der beteiligten Nachbargemeinden sowie die sonstigen öffentlichen und privaten 
        Belange (gemäß § 4 Abs. 2 BauGB) hat der Gemeinderat gemäß § 1 Abs. 6 BauGB mit 
        folgendem Ergebnis geprüft und abgewogen: 
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1.1.  Während der Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurden Bedenken, Hinweise und 
         Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 2 „Windpark Esperstedt“ und der Begründung 
        schriftlich oder zur Niederschrift gegeben, die berücksichtigt werden: 
 
Nr. Träger öffentlicher Belange Datum Stellungnahme 
1. Kreisverwaltung Saalekreis 

Kreisplanungsamt 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

05.09.2007 

1.1 Kreisverwaltung Saalekreis 
Untere Bauaufsichtsbehörde/Bauplanungsrecht 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

05.09.2007 

1.7 Kreisverwaltung Saalekreis 
Straßenverkehrsamt 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

05.09.2007 

1.8 Kreisverwaltung Saalekreis 
Bauamt 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

05.09.2007 

1.9 Kreisverwaltung Saalekreis 
Ordnungsamt, SG Brandschutz, Katastrophenschutz 
und Rettungswesen 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

05.09.2007 

2.6 Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Naturschutzbehörde (Ref. 407) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

12.09.2007 

2.7 Landesverwaltungsamt Halle 
Referat Raumordnung/Landesentwicklung 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

02.10.2007 

4.  Amt für Landwirtschaft,  
Flurneuordnung und Forsten Süd 
Müllnerstr. 59 
06667 Weißenfels 

07.02.2007 

7. Landesamt für Umweltschutz 
Reideburger Str. 47 
06116 Halle/Saale 

11.09.2007. 

10. Wehrbereichsverwaltung Ost 
Postfach 1149 
15331 Straußberg 

07.09.2007 

11. Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (Autobahnamt) 
Zöberitzer Str. 10 
06188 Peißen 

14.08.2007 

12. Landesbetrieb Bau 
Niederlassung Süd 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle 
 
 
 
 

01.10.2007 
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13. DEGES  
Deutsche Einheit Fernstraßen- Planungs- und Bau  
GmbH Berlin 

13.09.2007 

 19. Deutsche Telekom AG, T-Com 
Postfach 2100 
39096 Magdeburg 

28.08.2007 

 
1.2.     Während der Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurden Bedenken, Hinweise und 
            Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 2 „Windpark Esperstedt“ und der Begründung 
            schriftlich oder zur Niederschrift gegeben, die nur teilweise berücksichtigt werden: 
 
Nr. Träger öffentlicher Belange Datum Stellungnahme 
1.3 Kreisverwaltung Saalekreis 

Untere Naturschutzbehörde 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

05.09.2007 

2.1/5. Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Luftfahrtbehörde (Ref. 307) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

12.09.2007 

 
1.3.     Während der Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurden Bedenken, Hinweise und 
            Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 2 „Windpark Esperstedt“ und der Begründung 
            schriftlich oder zur Niederschrift gegeben, die nicht berücksichtigt werden: 
 
Nr. Träger öffentlicher Belange Datum Stellungnahme 
30. Gemeinde Dornstedt über VGem Würde-Salza,  

Am Busch 19 
06179 Teutschenthal 

01.08.2007 

 
1.4.     Während der Beteiligung gemäß und § 4 (2) BauGB haben die nachstehenden Träger 
            öffentlicher Belange keine Einwände zum Bebauungsplan Nr. 2 „Windpark Esperstedt“ 
  
Nr. Träger öffentlicher Belange Datum Stellungnahme 

1.2 Kreisverwaltung Saalekreis 
Bauordnungsamt 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

05.09.2007 

1.4 Kreisverwaltung Saalekreis 
Untere abfall- und Badenschutzbehörde 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

05.09.2007 

1.5 Kreisverwaltung Saalekreis 
Untere Wasserbehörde 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

05.09.2007 

1.6 Kreisverwaltung Saalekreis 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 
 
 
 
 
 
 

05.09.2007 
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2.2 Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Abfallbehörde(Ref. 401) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

12.09.2007 

2.3 Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Immissionsschutzbehörde (Ref. 402) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

12.09.2007 

2.4 Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Behörde für Wasserwirtschaft (Ref. 404) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

12.09.2007 

2.5  
Landesverwaltungsamt Halle 
Obere Behörde für Abwasser (Ref. 405) 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

 
12.09.2007 

3. Regionale Planungsgemeinschaft Halle 
Willy-Lohmann-Str. 7 
06114 Halle/Saale 

13.09.2007 

6. Landesamt für Geologie und Bergwesen 
Köthener Str. 34 
06118 Halle/Saale 

14.09.2007 

8. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Richard-Wagner-Str. 9  
06114 Halle /Saale 

22.08.2007 

9. Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Maxim-Gorki-Str. 13 
06114 Halle/Saale  

27.09.2007 

14. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Merseburger Str. 196 
06110 Halle/Saale 

14.08.2007 

18. DB Services Immobilien GmbH 
Brandenburger Str. 1 
04103 Leipzig 

11.09.2007 

20. MIDEWA 
Niederlassung Mansfelder Land-Querfurter Platte 
Am Wolferöder Weg 22 
06295 Eisleben 

21.08.2007 

21. Envia Verteilnetz GmbH 
Steinkreuzweg 9 
06618 Naumburg 

27.08.2007 

22. Verbundnetz Gas AG 
Maximilianallee 4 
04129 Leipzig 

20.08.2007 

23. MITGAS 
Postfach 200552 
06006 Halle/Saale 

17.08.2007 

24. Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH 
Nauendorfer Str. 46 
04860 Torgau 
 
 
 
 
 
 

14.08.207 
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25. Vattenfall Europe  
Transmission GmbH 
PF 040280 
10061 Berlin 

06.09.2007 

29. Gemeinde Stedten 
über VGem. Seegebiet Mansfelder Land 
Pfarrstr. 8 
06317 Röblingen am See 

23.08.2007 

31. Stadt Schraplau über VGem. Weida-Land 
Hauptstr. 43 
06268 Nemsdorf-Göhrendorf 

07.08.2007 

32. Gemeinde Obhausen 
über VGem. Weida-Land 
Hauptstr. 43 
06268 Nemsdorf-Göhrendorf 

07.08.2007 

 
1.5.      Während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wurden von Bürgern 
             Bedenken, Hinweise und Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 2 „Windpark Esperstedt“ 
             und der Begründung schriftlich oder zur Niederschrift gegeben, die bei der weiteren 
             Planung nur teilweise berücksichtigt werden können: 
 
Nr. Bürger Datum Stellungnahme 
   

 
1.6.      Während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wurden von Bürgern 
             Bedenken, Hinweise und Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 2 „Windpark Esperstedt“ 
             und der Begründung schriftlich oder zur Niederschrift gegeben, die bei der weiteren 
             Planung nicht berücksichtigt werden können: 
 
   
   
   

2.         Der Gemeinderat geht davon aus, dass diejenigen Träger öffentlicher Belange sowie 
            Bürger, die bis zum heutigen Datum keine Stellungnahme zum Planentwurf abgaben, 
            keine Hinweise und Anregungen vorzubringen haben. Folgende Träger öffentlicher 
            Belange haben zum Bebauungsplans Nr. 2 „Windpark Esperstedt“ keine Stellungnahme 
            abgegeben: 
 
 
Nr. Träger öffentlicher Belange Datum Stellungnahme 
15. Landesfortbetrieb, Forstbetrieb Süd 

Karl-Marx-Str. 66 
06528 Obersdorf 

 

16. Unterhaltungsverband “Wipper-Weida“ 
Am Vogts Garten 3 
06308 Klostermansfeld 

 

17. Finanzamt Eisleben 
Bahnhofsring 10a 
04103 Lutherstadt-Eisleben 

 

26. Trink- und Abwasserzweckverband 
„Untere Weida“ Schulstr. 1 
06279 Schraplau 
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27. Polizeidirektion  

Merseburg 
Polizeirevier Merseburg-Querfurt 
PF 1554  
06205 Merseburg 

 

28. Agrarunternehmen Barnstädt e.G. 
Dornstr. 39 
06268 Nemsdorf-Göhrendorf 

 

 

3.         Die Anregungen der Träger öffentlicher Belange und der Bürger (siehe 
            Abwägungsprotokoll in der Anlage) wurden in der Begründung eingearbeitet. 
 

4.         Folgende Anlagen sind Bestandteil des Abwägungsbeschlusses: 
 

·           Zusammenstellung des Abwägungsmaterials, Gewichtung der Belange und Ergebnis der 
            Abwägung (Tabelle) 
 

5.        Der Bürgermeister wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange, Bürger und 
            Nachbargemeinden, die Hinweise und Anregungen vorgebracht haben, von dem 
            Abwägungsergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Die nicht 
            berücksichtigten Hinweise und Anregungen sind bei der Vorlage des Planes zur 
            Genehmigung mit einer Stellungnahme der Gemeinde beizufügen. 
 

Esperstedt, 2007-12-17 
 

Pohl 
Bürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 2007-31/155 
Beschluss über Billigungs- und Feststellungsbeschluss zum Sachlichen 
Teilflächennutzungsplan Windenergie i. d. F. v. 17.12.2007 
Beschlusstext 
Der Gemeinderat der Gemeinde Esperstedt    billigt      die endgültige Planfassung des Sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ in der Fassung v. 17.12.2007 einschließlich Begründung v. 
17.12.2007 und Umweltbericht v. 17.12.2007. 
 

Auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 und § 5 BauGB i.d.F. der Bekanntmachung v. 27.August 1997 (BGBl. I 
S. 2141), in der zuletzt gültigen Fassung i.V. m. § 244 Abs. 1 BauGB -Überleitungsvorschriften für das 
Europarechtsanpassungsgesetz Bau - i.V.m. § 44 Abs. 2 Nr. 18 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 5.Oktober 1993 (GVBl. LSA, S 568), in der zuletzt gültigen Fassung   
stellt    der Gemeinderat der Gemeinde Esperstedt den vorliegenden Entwurf des Sachlichen  
Teilflächennutzungsplanes Windenergie in der genehmigungsfähigen Fassung vom 17.12.2007 mit den 
eingearbeiteten Ergebnissen der Abwägung vom 17.12.2007 – Beschluss-Nr.  2007-31/153    fest. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie i.d.F.v. 
17.12.2007 beim Landesverwaltungsamt Halle zur Genehmigung vorzulegen und die Erteilung des 
Genehmigung alsbald ortsüblich gemäß Hauptsatzung der Gemeinde Esperstedt bekannt zu machen. 
Dabei ist anzugeben, wo die Planzeichnung, die Begründung und der Umweltbericht während der 
Dienststunden einzusehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 
 
Esperstedt, 2007-12-17 
 
Pohl 
Bürgermeister 
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Beschluss-Nr. 2007-31/156 
Billigungs- und Feststellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 2 "Windpark Esperstedt"  
i.d.F. v. 17.12.2007 
Beschlusstext 
Der Gemeinderat der Gemeinde Esperstedt    billigt    die endgültige Planfassung des Bebauungsplanes 
Nr. 2 „Windpark Esperstedt“ in der Fassung v. 17.12.2007 einschließlich Begründung v. 17.12.2007 und 
Umweltbericht v. 17.12.2007. 
 
Auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 und § 9 BauGB i.d.F. der Bekanntmachung v. 27.August 1997 (BGBl. I 
S. 2141), in der zuletzt gültigen Fassung i.V. m. § 244 Abs. 1 BauGB -Überleitungsvorschriften für das 
Europarechtsanpassungsgesetz Bau - i.V.m. § 44 Abs. 2 Nr. 18 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA, S 568), in der zuletzt gültigen Fassung   
stellt    der Gemeinderat der Gemeinde Esperstedt den vorliegenden Entwurf Bebauungsplanes Nr. 2 
„Windpark Esperstedt“ in der genehmigungsfähigen Fassung vom 17.12.2007 mit den eingearbeiteten 
Ergebnissen der Abwägung vom 17.12.2007 – Beschluss-Nr. 2007-31/154  fest. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, den gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erstellten Bebauungsplan Nr. 2 
„Windpark Esperstedt“ i.d.F.v. 17.12.2007 beim Landesverwaltungsamt Halle zur Genehmigung 
vorzulegen und die Erteilung des Genehmigung alsbald ortsüblich gemäß Hauptsatzung der Gemeinde 
Esperstedt bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo die Planzeichnung, die Begründung und der 
Umweltbericht während der Dienststunden einzusehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann. 
 
Esperstedt, 2007-12-17 
 
Pohl 
Bürgermeister 
 
aus dem nichtöffentlichen Sitzungsteil  
Beschluss-Nr. 2007-31/157 
Beschluss über eine Grundstücksangelegenheit 
 
Esperstedt, 2007-12-17 
 
Pohl 
Bürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 2007-31/158 
Beschluss über eine Personalangelegenheit 
 
Esperstedt, 2007-12-17 
 
Pohl 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen des Abwasserzweckverbandes Weida-Land 
 
Beschlüsse der Verbandsversammlung aus der 12. Sitzung am 13.12.2007  
aus dem öffentlichen Teil: 

• Beschluss 48-12/2007  
Die Verbandsversammlung beschließt die 1. Änderungssatzung der Neufassung der Verbandssatzung des 
Abwasserzweckverbandes Weida-Land gemäß Anlage. 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, 13.12.2007 
 
Dr. Dauderstädt                                                                             - Siegel - 
Verbandsgeschäftsführer 
 

• Beschluss 49-12/2007  
Die Verbandsversammlung beschließt die Satzung über den vollständigen Ausschluss der 
Abwasserbeseitigungspflicht des Abwasserzweckverbandes Weida-Land gemäß Anlage. 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, 13.12.2007 
 
Dr. Dauderstädt                                                                             - Siegel - 
Verbandsgeschäftsführer 
 

• Beschluss 50-12-/2007  
Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 2006 des 
Abwasserzweckverbandes Weida-Land. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresgewinn von 53.730,45 € zur Tilgung des 
Verlustvortrages einzusetzen. 
 
Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsgeschäftsführer, Herrn Dr. Manfred Dauderstädt, die 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2006. 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, 13.12.2007 
 
Böttcher                                                                                          - Siegel - 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 

• Beschluss 51-12/2007  
Die Verbandsversammlung beschließt den in der Anlage zu diesem Beschluss beigefügten 
Wirtschaftsplan 2008 des Abwasserzweckverbandes Weida-Land. 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, 13.12.2007 
 
Dr. Dauderstädt                                                                             - Siegel - 
Verbandsgeschäftsführer 
 

• Beschluss 52-12-/2007  
Die Verbandsversammlung beschließt die Kündigung der Zweckvereinbarung zwischen dem AZV Nebra 
und dem AZV Weida-Land zur Übertragung der kaufmännischen und verwaltungs-technischen 
Geschäftsbesorgung vom 18.06.2003 zum Termin 01.01.2010. 
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Der AZV Weida-Land hat am 18.06.2003 im Ergebnis der Organisationsuntersuchung die 
Zweckvereinbarung über die kaufmännische Geschäftsbesorgung mit dem AZV Nebra abgeschlossen. 
Das Land Sachsen-Anhalt fördert Kooperationen zwischen den Aufgabenträgern der 
Abwasserbeseitigung, die zu einer weiteren Qualitätssteigerung und Kosteneinsparung führen. Der AZV 
Weida-Land möchte sich diesem Entwicklungsprozess nicht verschließen und muss daher die 
Zweckvereinbarung mit dem AZV Nebra kündigen.  
Der AZV Weida-Land wird sich entscheiden, mit welchem Aufgabenträger er zukünftig kooperieren 
wird. 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, 13.12.2007 
 
Dr. Dauderstädt                                                                             - Siegel - 
Verbandsgeschäftsführer 
 
aus dem nichtöffentlichen Teil: 

• Beschluss 53-12-/2007 
Die Verbandsversammlung beschließt eine Vergabeangelegenheit. 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, 13.12.2007 
 
Dr. Dauderstädt                                                                             - Siegel - 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung der 
Satzung über den vollständigen Ausschluss der 

Abwasserbeseitigungspflicht  
des Abwasserzweckverbandes Weida-Land 

 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 151 Absatz 5 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) in 
der Fassung vom 12.04.2006 (GVBl. LSA 2006 S.248) in Verbindung mit den §§ 6, 8 der 
Gemeindeordnung LSA in der Fassung vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S.568) sowie dem Abwasser-
beseitigungskonzept des Abwasserzweckverbandes Weida-Land vom 20.12.2006 in der zur Zeit gültigen 
Fassung hat die Verbandsversammlung des AZV Weida-Land in der Sitzung am 13.12.2007 folgende 
Satzung beschlossen. 
 

§ 1  
Allgemeines 

 
(1) Der Abwasserzweckverband Weida-Land betreibt als Aufgabenträger der 

Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der jeweils gütigen Satzung über die   
Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) eine rechtlich jeweils  
selbständige öffentliche Einrichtung zur 
 

a)  zentralen Schmutzwasserbeseitigung im gesamten Verbandsgebiet, 
b)  dezentralen Schmutzwasserbeseitigung im gesamten Verbandsgebiet aus Kleinkläranlagen 
c)  dezentralen Schmutzwasserbeseitigung im gesamten Verbandsgebiet aus abflusslosen 
     Sammelgruben 
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(2) Der AZV Weida-Land ist berechtigt, nach Maßgabe des § 151 Absatz 5 WG LSA Abwasser aus  
      seiner Abwasserbeseitigungspflicht ganz auszuschließen, wenn  
 
      1. das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht zusammen mit dem in Haushaltungen 
          anfallenden Abwasser beseitigt werden kann, 
 
      2. eine Übernahme des Abwassers wegen technischer Schwierigkeiten, wegen des 
          unverhältnismäßig hohen Aufwandes oder aufgrund der Siedlungsstruktur nicht beseitigt 
          werden kann.  
      3. dies aus anderen Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses geboten ist und 
          eine gesonderte Beseitigung des Abwassers das Wohl der Allgemeinheit nicht  
          beeinträchtigt. 
 
(3) Die Aufgabe zur Übernahme und Beseitigung des in abflusslosen Gruben gesammelten 
      Abwassers und des in Absetz- und Ausfaulgruben anfallenden Schlamms kann 
      nicht ausgeschlossen werden. 
 

§ 2 
Ausschluss der Abwasserbeseitigungspflicht für Teile des Entsorgungsgebietes 

 
(1) Die in der Anlage 1, die Bestandteil dieser Satzung ist, aufgeführten Grundstücke werden 
      laut dem Abwasserbeseitigungskonzept vom 20.12.2006 von der Abwasser-   
      beseitigungspflicht ausgenommen. Bei Einleitung in einen Bürgermeisterkanal umfasst der 
      Ausschluss von der Abwasserbeseitigungspflicht nur die Abwasserbehandlung. Der 
      Ausschluss bezieht sich nicht auf die Übernahme und Beseitigung in Absetz- und 
      Ausfaulgruben anfallenden Schlamms. 
 
(2) Ergeben sich aus den Anlagen widersprüchliche Angaben zur Grundstückslage ist die 
      Angabe des Flurstücks maßgebend. 
 
(3) Mit dem Ausschluss der Abwasserbeseitigungspflicht ist im Umfange des Ausschlusses 
      derjenige zur Beseitigung des Abwassers verpflichtet, bei dem es anfällt  
      (Nutzungsberechtigter). 

 

§ 3 
Wirksamkeit des Ausschlusses 

 
Der Ausschluss wird wirksam mit Inkrafttreten der Satzung. 

 
§ 4 

Fortbestand alter Rechte 
 

Freistellungsgenehmigungen, die bis zum Inkrafttreten des 4. Gesetzes zur Änderung des 
WG LSA vom 12.04.2005 in Bestandskraft erwachsen sind, gelten fort. Die hiervon betroffenen 
Grundstücke sind in der Anlage 3, die Bestandteil dieser Satzung ist, aufgeführt. 

 

§ 5 
Aufhebung des Ausschlusses 

 
(1) AZV Weida-Land kann durch Satzung den Ausschluss des Abwassers aus ihrer    
     Abwasserbeseitigungspflicht wieder aufheben. Liegt ein Grundstück in einem Gebiet, für das 
     das Abwasserbeseitigungskonzept des AZV Weida-Land den Anschluss an eine öffentliche 
      Abwasseranlage innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht vorsieht, so ist der AZV 
      Weida-Land gehindert, vor Ablauf von 15 Jahren, gerechnet ab dem Datum der  
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      Genehmigung des Abwasserbeseitigungskonzepts, den Anschluss des Grundstücks an  
      eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorzuschreiben. Weiterer  
      Bestandsschutz gewährt diese Satzung nicht. 
 
(2) Die Aufhebung des Ausschlusses erfolgt durch Änderung der Satzungsanlagen. Er 
      wird wirksam mit Inkrafttreten der Änderungssatzung. 

 
§ 6 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, den 14.12.2007 
 
 
Dr. Dauderstädt                                                                          -Siegel- 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 
 
 
Anlage 1: 
Tabelle –  Seite 19 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum Geschäftsjahr 2006 
des Abwasserzweckverbandes Weida-Land 

 
Der Abwasserzweckverband Weida-Land hat den Jahresabschluss 2006 durch eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen lassen. 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Merseburg-Querfurt hat mit Schreiben vom 12.11.2007 den 
Feststellungsvermerk erteilt. 
 
       
        
Kennzahlen der Bilanz  per 31.12.2006       
        
       31.12.2006 (in €)     Vorjahr (in T€)
Aktiva        
        

A. Anlagevermögen   11.522.842,05 11.236,9
 - Sachanlage   10.972.420,61 10.764,1
    

B.  Umlaufvermögen   610.980,73 483,0
 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  518.070,30 422,5
 - Guthaben bei Kreditinstituten   92.910,43   60,4
    12.134.427,73 11.721,60
    
    

Passiva    
    

A. Eigenkapital   4.368,46  -49,4
 - Verlustvortrag   -49.361,99 -115,3
 - Jahresgewinn   53.730,45 66,0

B.  Sonderposten für Investitionszuschüsse   5.507.585,81 5.473,8
C. Empfangene Ertragszuschüsse   3.156.458,50 2.454,8
D. Rückstellungen   61.407,20 11,5
E. Verbindlichkeiten   3.404.607,76 3.831,0
 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  3.179.145,14 3.733,50
 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  183.738,75 47,8
 - Sonstige Verbindlichkeiten   41.439,26   49,6
    12.134.427,73 11.721,60
    
    

Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2006
    

           
    

1. Umsatzerlöse   507.952,36 543,1
2. Sonstige betriebliche Erträge   301.330,52 135,2
3. Materialaufwand   220.671,81 135,4
4. Personalaufwand   0,00 0,00
5. Abschreibungen   172.620,18 148,9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   248.270,67 233,9
7. Sonstige Zinsen und Erträge   4.320,61 11,5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   118.310,38   105,8
9. Jahresgewinn   53.730,45 66,0
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Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2006 des 
Abwasserzweckverbandes Weida-Land sowie die Erteilung der Entlastung des 
Verbandsgeschäftsführers für das Geschäftsjahr 2006 
 
Der Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2006 sowie der Beschluss der Verbands-versammlung werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 1 b der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568), in der zur Zeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 18 Abs. 5 des Eigenbetriebsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA S. 446) liegt der Bericht über die Jahresabschlussprüfung 2006 
und der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes in der Zeit vom 02.01.2008 bis 18.01.2008 
im Verwaltungsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf 
Hauptstraße 43, Zimmer 8, während folgender Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht aus: 

 
             montags, mittwochs, donnerstags          8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

                                                                    12.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
      dienstags                                                 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
                                                                    12.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
      freitags                                                    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
Nemsdorf-Göhrendorf, 06.07.2007  
 
Dr. Dauderstädt                                                                     - Siegel - 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungen des Trink- und Abwasserzweckverbandes 
„Untere Weida“ 
 
Öffentliche Bekanntmachung der gefassten Beschlüsse des TAZV  „Untere Weida“ 
 
Verbandsversammlung vom 21.05.2007  
aus dem öffentlichen Teil: 
Beschluss-Nr.: 04-03-07  
Die Verbandsversammlung des TAZV „Untere Weida“ beschließt für die Prüfung des Jahresabschlusses 
2006 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner gemäß Kostenangebot zu 
beauftragen. 
 
Verbandsversammlung vom 30.08.2007 
aus dem nichtöffentlichen Teil: 
Beschluss-Nr.: 05-04-07 
Beschluss zu einer personellen Angelegenheit 
Beschluss-Nr.: 06-04-07  
Beschluss zu einer personellen Angelegenheit 
Beschluss-Nr.: 07-04-07  
Die Verbandsversammlung des TAZV „Untere Weida“ beschließt,  Frau Christin Mettin unter dem 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zur Vollstreckungsbeamtin zu bestellen. 
Beschluss-Nr.: 08-04-07 
Beschluss zu einer finanziellen Angelegenheit 
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Verbandsversammlung vom 04.12.2007  
aus dem öffentlichen Teil: 
Beschluss – Nr.: 09-05-07 
Die Verbandsversammlung des TAZV „Untere Weida“ beschließt in der Sitzung am 04.12.2007 nach 
eingehender Diskussion die vorliegende 1. Änderung der Satzung über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an öffentliche Abwasserbeseitigungs-anlagen. 
Beschluss – Nr.: 10-05-07 
Die Verbandsversammlung des TZV „Untere Weida“ beschließt in der Sitzung am 04.12.2007 die 
vorliegende Gebührenkalkulation der Altkanalgebühr für die Jahre  
2004 – 2006. 
Beschluss – Nr.: 11-05-07 
Die Verbandsversammlung des TAZV „Untere Weida“ beschließt in der Sitzung am 04.12.2007 nach 
eingehender Diskussion die vorliegende 2. Änderung der Grundstücks-kostenanschluss- und 
Gebührensatzung. 
Beschluss – Nr.: 12-05-07 
Die Verbandsversammlung des TAZV „Untere Weida“ beschließt in der Sitzung am 04.12.2007 für das 
Jahr 2008 den Fördermittelantrag für die restlichen Abwasserinvestitionen in der Gemeinde Esperstedt zu 
stellen. 
Beschluss – Nr.: 13-05-07 
Die Verbandsversammlung des TAZV „Untere Weida“ beschließt in seiner Sitzung am 04.12.2007 das 
vorliegende Abwasserbeseitigungskonzept. 
 
aus dem nichtöffentlichen Teil: 
Beschluss – Nr.: 14-05-07 
Die Verbandsversammlung des TAZV „Untere Weida“ beschließt in der Sitzung am 04.12.2007 die 
vorliegende Stellungnahme zum Bericht zur überörtlichen Prüfung gemäß  
§§ 126, 127 Abs. 4 GO LSA des TAZV „Untere Weida“ 
 
 
Schraplau, den 10.12.2007 
 
 
Pfeiffer 
Verbandsgeschäftsführer    -Siegel- 
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1. Änderung der Satzung 
über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an öffentliche 

Abwasserbeseitigungsanlagen 
 
Aufgrund der §§ 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO - LSA) vom 
05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA S. 522) in Verbindung mit den §§ 9 und 
16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG - LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
kommunalen Zusammenarbeit im Stadt – Umland – Bereich der kreisfreien Städte Halle (Saale) und 
Magdeburg und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 17.10.2007 (GVBl. LSA 
S. 344), in Verbindung mit § 151 des Wassergesetzes des Landes Sachsen- Anhalt, In der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12.4.2006 (GVBl. LSA S. 248) hat die Verbandsversammlung des TAZV "Untere 
Weida" in ihrer Sitzung am 04.12.2007 nachfolgende 1. Änderung der Satzung 
über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an öffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen 
beschlossen: 
 
Artikel 1 
 
§ 1 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
„(1)  Der Zweckverband betreibt zur Abwasserbeseitigung in seinem Entsorgungsgebiet nach dieser 

Satzung je eine rechtlich selbständige Abwasseranlage zur 
 

  a)  zentralen Schmutzwasserbeseitigung 
b)  Entsorgung von Kleinkläranlagen (KKA)  

  c)  Entsorgung von abflusslosen Gruben 
     d)  Ableitung vorgeklärten Schmutzwassers in öffentlichen Abflussleitungen (Bürgermeisterkanal) 
  
(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt 
 
 zu a und d) mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanlagen im Trenn- und 

Mischverfahren und Fortleitung vorgeklärten Abwassers mittels 
Bürgermeisterkanälen (zentrale Abwasseranlagen) 

 sowie 
 zu b und c) mittels Einrichtung und Vorkehrung zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser 

einschließlich Fäkalschlamm (dezentrale Abwasseranlage)“.  
 
Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
  
Schraplau, den 04.12.2007 
 
 
 
(Unterschrift Verbandsgeschäftsführer)        (Siegel) 
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2. Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse und Benutzungsgebühren 
für die öffentliche zentrale Abwasserbeseitigungsanlage des Trink-und Abwasserzweckverbandes 

"Untere Weida" 
 

(Grundstückskostenanschluss- und Gebührensatzung) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Aufgrund der §§ 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO - LSA) vom 
05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA S. 522) in Verbindung mit den §§ 9 und 
16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG - LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
kommunalen Zusammenarbeit im Stadt – Umland – Bereich der kreisfreien Städte Halle (Saale) und 
Magdeburg und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 17.10.2007 (GVBl. LSA 
S. 344), in Verbindung mit §§ 2, 5, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG - LSA) vom 
11.06.1991 (GVBl. LSA S. 105) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 
406), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Ersten Rechts- und Verwaltungsvereinfachungsgesetzes vom 
18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698) und § 17 der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes „Untere 
Weida“ vom 18.02.1997(veröffentlicht im Amtsblatt „Stadt- und Landbote“, Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Weitzschker- Weidatal) hat die Verbandsversammlung des TAZV "Untere 
Weida" in ihrer Sitzung am 04.12.2007 nachfolgende 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse und Benutzungsgebühren für die öffentliche zentrale 
Abwasserbeseitigungsanlage des Trink- und Abwasserzweckverbandes "Untere Weida"beschlossen:  

Artikel 1   

§ 1 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt: 

 „c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Altkanäle (Altkanalgebühr).“ 

 
Artikel 2 
 
§ 6 wird um folgenden Satz 3 ergänzt: 
 „Darüber hinaus wird eine verbrauchsabhängige Altkanalgebühr erhoben.“ 
 
 
Artikel 3 
 
In § 7 Absatz 1 wird hinter den Worten „Die Verbrauchsgebühr“ der Zusatz „und Altkanalgebühr“ 
eingefügt. 
 
 
Artikel 4 
 
§ 8 wird um folgenden Absatz 4 ergänzt: 
„(4) Die Altkanalgebühr beträgt 0,70 Euro je cbm.“ 
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Artikel 5 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
  
Schraplau, den 04.12.2007 
 
 
(Unterschrift Verbandsgeschäftsführer)         (Siegel) 
 
 
 
 
Bekanntmachung  des Auslegungszeitraumes der Gebührenkalkulation der   
Altkanalgebühr für die Jahre 2004 – 2006 
 
Die Gebührenkalkulation der Altkanalgebühr für die Jahre 2004 – 2006 liegt in der Zeit vom  
 
  07.01.2008 bis 18.01.2008 
 
im Büro des TAZV „Untere Weida“ Schulstraße 1 in 06279 Schraplau während folgender Dienstzeiten zu 
jedermanns Einsicht aus: 
 
 montags, dienstags, mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
      von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
 donnerstags    von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
      von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
 freitags    von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 
Schraplau, 10.12.2007 
 
 
Pfeiffer 
Verbandsgeschäftsführer   -Siegel- 
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